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4. Pflichten des Leistungserbringers und der Versicherer

4.1. Pflichten des Leistungserbringers 

4.1.1. Auf allen Korrespondenzen zwischen dem Leistungserbringer sowie den einzelnen 
Versicherern sind anzugeben: 

• Daten der versicherten Person: Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum,
Versichertennummer

• Bezeichnung des Versicherers

• Daten des Leistungserbringers: ZSR-Nummer

4.1.2. Im Rahmen des elektronischen Datenaustausches können weitere Informationen 
definiert werden, welche anzugeben bzw. zu übermitteln sind, soweit sie mit den 
gesetzlichen Anforderungen übereinstimmen. 

4.1.3. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, seine Patienten in Bezug auf Leistungen der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung sowie insbesondere durch diese nicht 
gedeckte Kosten aufzuklären. 

4.2. Pflichten der Versicherer 

Der Versicherer ist nur dann und nur soweit leistungspflichtig, als nicht andere 
Versicherungsträger, gemäss UVG, IVG, MVG für die betreffenden Kosten aufzukommen haben. 
Die Vorleistungspflicht gemäss den gesetzlichen Bestimmungen (Art. 70 ATSG) geht dieser 
vertraglichen Vereinbarung vor. 

5. Beiträge nach Art. 7f KLV

5.1. Massgebend sind die Beiträge nach Art. 7a Abs. 3 und Abs. 4 KLV gemäss Bedarfsmeldung. 

5.2. Mit dem Beitrag nach Art. 7a KLV für Leistungen nach KLV 7 ist der Beitrag der 
Krankenversicherer an die Pflegekosten abgegolten. 

5.3. Ein- und Austrittstage gelten in der stationären Pflege als volle Pflegetage. 

5.4. Nicht über den Beitrag nach Art. 7a KLV abgegoltene Leistungen sind in Anhang 2 aufgeführt. 

6. Ärztliche Anordnung, Bedarfserfassung, Rechnungsteilung und Vergütung

6.1. Ärztliche Anordnung, Bedarfserfassung 

6.1.1. Der Bezug von pflegerischen Leistungen in Pflegeheimen setzt eine ärztliche Anordnung 
und eine Bedarfsabklärung zur Ermittlung des Pflegebedarfes nach Art. 8 KLV 
voraus. Es steht den Leistungserbringern offen, welches 
anerkannte Bedarfserfassungsinstrument sie gemäss Anhang 3 wählen. 

6.1.2. Die Verantwortung für die Erfassung der Bedarfsabklärung liegt bei systemgeschulten 
und auf tertiärer Stufe ausgebildeten Pflegefachpersonen. 

6.1.3. Das Ergebnis der Bedarfsabklärung nach KLV Art. 8 ist zusammen mit dem Arzt auf 
dem Bedarfsmeldeformular festzuhalten. 

6.1.4. Die Fristen für die Bedarfsabklärung und Einstufung richten sich nach den Regeln der 
Pflegebedarfsinstrumente. 

6.1.5. Für die Bedarfsabklärung und Einstufung gelten die Bedingungen nach KLV Art. 8. 

6.1.6. Bei Versicherten, für welche Leistungen der Akut- und Übergangspflege oder 
Spitalaufenthalte abgerechnet werden, können gleichzeitig keine Pflegeleistungen 
gemäss Art. 7a Abs. 3 KLV verrechnet werden. Ausgenommen bleiben Fälle von Art. 6 
Absatz 3. 

6.2. Bedarfsmeldung an die Versicherer 

6.2.1. Die Bedarfsmeldung erfolgt mit dem vollständig ausgefüllten und unterzeichneten 
Formular des Pflegebedarfsinstrumentes. 
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